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Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss beschließt die Umwandlung der Abteilungen XI und XII im 
Dreifaltigkeitsfriedhof sowie der Abteilungen IVb, VI und IX im Katharinenfriedhof in 
Grünflächen. Mit diesem Beschluss ist ein sofortiger Belegungsstopp verbunden. 
 
 
Sachstandsbericht: 
 
In den vergangenen drei Jahren wurden auf den fünf Amberger Friedhöfen Gräber wie folgt 
aufgegeben:  
 
      2008   2009   2010 

• Ammersrichter Friedhof:      17         8         8 
• Dreifaltigkeitsfriedhof:      51       55       48 
• Katharinenfriedhof:                108     105       87 
• Friedhof Luitpoldhöhe:        2         4         4 
• Waldfriedhof:                   34       33       33 
• GESAMT      212     205     180 

 
 
Dadurch entsteht für die Stadt Amberg ein immer höherer Pflegeaufwand bei sinkenden 
Einnahmen durch Grabgebühren. 
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, die Abteilungen IVb, VI und IX des Katharinenfriedhofs 
sowie die Abteilungen XI und XII des Dreifaltigkeitsfriedhofs  nicht länger neu zu belegen, 
sondern hier mittelfristig zusammenhängende pflegeextensive Grünflächen zu schaffen, die 
zudem – versehen mit Parkbänken - als Ruhebereich für Angehörige und Besucher des 
Friedhofs dienen könnten.  
 
Eine Verlängerung der einzelnen Grabnutzungsfristen sollte zudem bis zum Ablauf des 
spätesten Nutzungsendes in der jeweiligen Abteilung beschränkt werden, so dass die 
entsprechende Grünfläche in einem Zuge hergestellt werden könnte. 
 
Das Nutzungsende der jeweiligen Gräber ist aus den beigefügten Plänen und der 
zugehörigen Legende ersichtlich. 
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Den betroffenen Grabbesitzern könnten nach Ablauf der jeweiligen Nutzungsdauer bzw. für 
erneute Bestattungen innerhalb einer noch laufenden Ruhefrist außerdem Ersatzgräber 
angeboten werden.  
 
Die rechtlichen Grundlagen für dieses Vorhaben sind gegeben. 
 

 

 

 

 

Dr. Knerer-Brütting , Rechtsdirektor 

 

 
Anlagen 
Anlage 1 - Verlängerung und Neuvergaben 
Anlage 2 - Plan Dreifaltigkeitsfriedhof 
Anlage 3 - Plan Katharinenfriedhof 
Anlage 4 - Auflistung Gräber Ablauf Nutzungszeit 
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